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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 14. Dezember 1952 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVG), LGBl. 1952 Nr. 29, in der geltenden Fas-
sung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 38 Abs. 3 

3) Für Lehrlinge und mitarbeitende Familienmitglieder gilt bis am 
31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet 
haben, nur der Barlohn als massgebender Lohn. Das gleiche gilt ungeach-
tet des Alters für den im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten oder eingetra-
genen Partner. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Art. 43 Abs. 1 

1) Der Beitrag der Nichterwerbstätigen beträgt mindestens 228 Fran-
ken und höchstens 7 600 Franken im Jahr. Die Regierung erlässt die 
näheren Vorschriften über die Bemessung der Beiträge, wobei die Beiträge 
auf der Grundlage des Vermögens, des Einkommens sowie anderer wie-
derkehrender Leistungen zu bemessen sind. Nichterwerbstätige Ehegat-
ten oder eingetragene Partner von erwerbstätigen Personen und nichter-
werbstätige Ehegatten oder eingetragene Partner von Rentenbezügern 
entrichten den Mindestbeitrag von 228 Franken im Jahr. Für nichter-
werbstätige Versicherte, die aus öffentlichen Mitteln oder von Drittper-
sonen unterhalten oder dauernd unterstützt werden, beträgt der Beitrag 
ebenfalls 228 Franken im Jahr. Die Regierung kann die Beiträge für wei-
tere Gruppen Nichterwerbstätiger, welchen die Entrichtung höherer 
Beiträge nicht zugemutet werden kann, insbesondere für Invalide, auf 
228 Franken festsetzen. 

Art. 54bis 

4. Eingetragene Partnerschaft 

1) Solange eine eingetragene Partnerschaft dauert, ist sie in diesem 
Gesetz einer Ehe gleichgestellt. 

2) Die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist einer 
Scheidung gleichgestellt. 

3) Der überlebende eingetragene Partner ist einem verwitweten Ehe-
gatten gleichgestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Die Regierung, nach Kenntnisnahme von dem Bericht über das Ergebnis 
der Volksabstimmung vom 17./19. Juni 2011, wonach sich ergibt: 

Zahl der Stimmberechtigten 18 840 
Zahl der abgegebenen Stimmen 13 976 
Annehmende sind 9 239 
Verwerfende sind 4 197 
Ungültige Stimmen 468 
Leere Stimmen 72 

beschliesst: 

die Referendumsvorlage über das Gesetz vom 16. März 2011 betreffend 
die Abänderung des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung (Gesetzespaket "eingetragene Partnerschaft") wird als vom Volk 
angenommen erklärt. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


